
Standesamt Wienhausen      Tel.: 05149/181-24 

Am Alten Bahnhof 3       Fax: 05149/181-924 

29342 Wienhausen       Standesamt@Flotwedel.de 

 

Welche Dokumente muss ich nach einer Namensänderung ändern lassen  

und wen sollte ich noch informieren? 
 

Eine Namensänderung kann z.B. durch eine Eheschließung, Namenserteilung u.a. erfolgen.  

 

Diese Liste soll Ihnen lediglich als Anhaltspunkt dienen. 

Eine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Angaben wird nicht übernommen. 

 

 Personalausweis beim Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro) 

1 biometrietaugliches Passbild, aktuelle Personenstandsurkunde oder amtliche Bescheinigung aus der die neue 

Namensführung ersichtlich ist. 

In Bezug auf evtl. notwendige Unterschriften für die Beantragung für Kind(er) erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem 

Bürgerbüro. 

ab Geburt bis 24 Jahre 22,80 €, bzw. ab 24 Jahren 37,00 € 

 

 Reisepass beim Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro) 

1 biometrietaugliches Passbild, Urkunde wie beim Beantragen des Personalausweises.  

In Bezug auf evtl. notwendige Unterschriften für die Beantragung für Kind(er) erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem 

Bürgerbüro. 

ab Geburt bis 24 Jahre 37,50 €, bzw. ab 24 Jahren 70,00 € 

 

 vorläufiger Personalausweis beim Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro) 

1 biometrietaugliches Passbild, Urkunde wie beim Beantragen des Personalausweises, möglichst bisheriges 

Ausweisdokument 

In Bezug auf evtl. notwendige Unterschriften für die Beantragung für Kind(er) erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem 

Bürgerbüro. 

ab Geburt ohne Alterseinschränkung 10,00 € 

 

 Sozialversicherung (Krankenkasse: Versichertenkarte, Rentenversicherung: Sozialvericherungsausweis) 

 

 Scheck- oder Bankkarte/n, Sparbuch etc. bei dem entsprechenden Geldinstitut 

 

 Mitgliedsausweis/e 

 

 Firmen- oder Schülerausweis/e 

 

 Lohnsteuer 
Durch die elektronische Abwicklung des Steuerverfahrens, müssen Sie sich nur noch an Ihr Finanzamt wenden, wenn Sie 

nach einer Eheschließung in die Steuerklassen 3 und 5 wechseln möchten. Dafür sollten Sie einen Vordruck nutzen, den 

Sie beim Finanzamt erhalten oder im Internet abrufen können.  

Stellen Sie keinen Antrag, werden Ihnen als Ehepaar automatisch die Steuerklassen 4 und 4 zugewiesen. 

Namens- oder Adressänderungen werden automatisch berücksichtigt. 

Es kann jedoch bis zu 2 Monaten dauern, bis die Änderungen auf Ihrer Gehalts- oder Lohnabrechnung nachzuvollziehen 

sind. 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an das für den Wohnsitz in der Samtgemeinde Flotwedel zuständige  

Finanzamt Celle, Im Werder 15, 29221 Celle, Tel.: 05141/915-0,  

poststelle@fa-ce.niedersachsen.de oder www.ofd.niedersachsen.de  

 

 Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief bei der Zulassungsstelle, i.d.R. beim Landkreis 

Neuer Personalausweis oder aktuelle Personenstandsurkunde mit der neuen Namensführung 

 

 Grundbucheintrag beim Amtsgericht Celle, Grundbuchamt 

 

 Versicherungspolicen 

 

 Dauer-Bahnkarte/Dauer-Buskarte 

 

 Abonnements 

 

 Vereine, Verbände        (Stand 03/2024) 
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